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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1975

Norm

ABGB §163 H4c

ABGB §163 K

FamRAnglV §7 Abs2

UeKindG ArtV Z5

ZPO §351

ZPO §503 Z2 C1a

Rechtssatz

1) Das Vaterschaftsverfahren erster Instanz ist mangelfrei, wenn die serologische Untersuchung infolge Verzichtes und

auf Krankheit gegründete Verweigerung der Blutabnahme unterbleibt.

2) Das Vaterschaftsverfahren zweiter Instanz ist jedoch mangelhaft, wenn sich der in Anspruch genommene Mann

nunmehr der Blutuntersuchung unterziehen will, das Berufungsgericht jedoch nicht alle beweiskräftigen Blutmerkmale

untersuchen läßt.
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